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Anordnung 
über das Statut des Instituts 

zur Ausbildung von Ingenieurpädagogen 
auf den Gebieten der chemischen Industrie 

und des Bauwesens.

Vom 10. Juli 1967

§ 1

Aufgaben des Instituts

(1) Das Institut ist im einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystem eine Einrichtung des Ministeriums für 
Chemische Industrie zur Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften für den berufspraktischen Unterricht der 
Berufsausbildung in den Hauptfachrichtungen

C h e m i e  u n d  
B a u w e s e n .

(2) Die Aus- und Weiterbildung dieser Lehrkräfte er
folgt nach einheitlichen Grundsätzen, die das Staatliche 
Amt für Berufsausbildung im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Volksbildung und dem Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen herausgibt.

(3) Der Ausbildung im Direkt-, Fern- und Abend
studium werden Studienpläne und Studienprogramme 
zugrunde gelegt, für deren Erarbeitung das Ministerium 
für Chemische Industrie für die Hauptfachrichtung 
Chemie und das Ministerium für Bauwesen für die 
Hauptfachrichtung Bau verantwortlich ist.

§ 2

Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Das Institut zur Ausbildung von Ingenieurpädago
gen Magdeburg (nachstehend Institut genannt) ist 
juristische Person und Haushaltsorganisation.

(2) Das Institut untersteht dem Ministerium für 
Chemische Industrie.

(3) Der Sitz des Instituts ist Magdeburg.

§3

Die Aus- und Weiterbildung am Institut

(1) Das Institut hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Ausbildung von Facharbeitern zu Ingenieurpäd
agogen

b) Ausbildung von Absolventen der Ingenieur- und 
Fachschulen mit entsprechender berufspraktischer 
Erfahrung zu Ingenieurpädagogen im pädagogi
schen Zusatzstudium zum Erwerb der Lehrbefähi
gung für den berufspraktischen Unterricht

c) Ausbildung von Lehrkräften des berufspraktischen 
Unterrichts mit abgeschlossener Lehrmeisterquali
fikation im Ergänzungsstudium zu Ingenieurpäd
agogen

d) pädagogisch-psychologische und methodische Aus
bildung sowie Ausbildung in den Fächern Mar
xismus-Leninismus und in Deutsch von Lehr
kräften des berufspraktischen Unterrichts (Lehr
ausbilder) mit abgeschlossener Meisterqualifika- 
tion zu Lehrmeistern

e) Weiterbildung der als Lehrkräfte für den berufs
praktischen Unterricht der Berufsausbildung aus
gebildeten Kader, insbesondere durch Kolloquien, 
Tagungen und Speziallehrgänge

f) Unterstützung der Weiterbildungsmaßnahmen in 
den WB, Betriebsberufsschulen und anderer 
Weiterbildungsveranstaltungen in Verbindung mit 
den zuständigen Zentralstellen für Berufsaus
bildung und Leitsektionen.
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